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Allgemeine Verkaufsbedingungen  

Anwendbar im nationalen und internationalen Geschäftsverkehr gegen-

über Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

1. GELTUNGSBEREICH 
1.1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „Ge-

schäftsbedingungen“) gelten für den gesamten Geschäftsverkehr 
zwischen uns und unseren Kunden („Käufer“). Unsere Geschäfts-
bedingungen gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf 
und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im folgenden auch 
„Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen 
oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sie gelten in 
ihrer jeweiligen zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen 
bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung 
als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den Ver-
kauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben 
Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssten. 

1.2. Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenste-
hende, zusätzliche oder von diesen Geschäftsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es 
sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zuge-
stimmt. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
eine Lieferung an den Käufer in Kenntnis seiner entgegenstehen-
den oder abweichenden Bedingungen vorbehaltlos ausführen. 

1.3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käu-
fer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) 
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Geschäftsbedingungen. 
Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Ge-
genbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestäti-
gung von uns maßgebend. 

1.4. Rechte, die uns nach den gesetzlichen Vorschriften über diese Ge-
schäftsbedingungen hinaus zustehen, bleiben unberührt. 

1.5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug 
auf den Vertrag (zB Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder 
Minderung), sind schriftlich abzugeben. Zur Wahrung der Schrift-
form im Sinne dieser Geschäftsbedingungen genügt die Textform 
(Telefax, E-Mail oder vergleichbare (einfache) elektronische Text-
formen).  

1.6. Handelsklauseln sind im Zweifel gem. den von der Internationalen 
Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen Incoterms® in 
der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen. 

1.7. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klar-
stellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten 
daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Ge-
schäftsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrück-
lich ausgeschlossen werden. 
 

2. VERTRAGSSCHLUSS 
2.1. Unsere Angebote und Kostenvoranschläge sind freibleibend und 

unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeich-
net sind. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische 
Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen oder Unterla-
gen überlassen. 

2.2. Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sowie 
sonstige Beschreibungen der Waren aus den zu dem Angebot ge-
hörenden Unterlagen sind nur annähernd maßgebend, soweit sie 
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Sie stellen keine 
Vereinbarung oder Garantie einer entsprechenden Beschaffenheit 
der Waren dar. 

2.3. Eine Bestellung der Ware durch den Käufer wird erst verbindlich, 
wenn sie von uns durch eine textförmliche Auftragsbestätigung be-
stätigt oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt 
wurde. Das Schweigen von uns auf Bestellungen, Aufforderungen 
oder sonstige Erklärungen des Käufers gilt nur als Zustimmung, 
sofern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Soweit die 
Auftragsbestätigung von uns offensichtliche Irrtümer, Schreib- oder 
Rechenfehler enthält, ist sie für uns nicht verbindlich. 

2.4. Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko. Wir haben das Recht, 
von einem Vertrag zurückzutreten, wenn die Lieferfähigkeit von 
Vorlieferanten nicht gegeben ist oder der Vorlieferant Insolvenzan-
trag stellt. 
 

3. LIEFERUNG, LIEFERZEITEN, LIEFERVERZÖGERUNGEN, 
VORBEHALT DER SELBSTBELIEFERUNG 

3.1. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die 
Lieferung „Delivery at Place“ (DAP gemäß Incoterms® 2020, (Lie-
ferort), an dem sich auch der Erfüllungsort für die Lieferung und 
eine etwaige Nacherfüllung befindet. Auf Verlangen und Kosten 
des Käufers werden wir die Waren an einen anderen Bestim-
mungsort versenden (nachfolgend: „Versendungskauf“), wobei 
wir in diesem Fall berechtigt sind, die Art der Versendung (insbe-
sondere Transportunternehmen, Versandweg und Verpackung) 
selbst zu bestimmen.  

3.2. Für den Umfang der Warenlieferung ist die Auftragsbestätigung 
von uns maßgebend. Änderungen des Lieferumfangs bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Bestätigung von uns. Design- und Formän-
derungen der Waren oder Konstruktionsänderungen bleiben 

vorbehalten, soweit die Änderungen nicht erheblich und für den 
Käufer zumutbar sind. 

3.3. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Der Käufer ist zur Annahme 
und Zahlung der Teillieferungen verpflichtet, es sei denn, die An-
nahme der Teillieferung ist für ihn unzumutbar oder beeinträchtigt 
seine sonstigen vertraglichen Rechte. 

3.4. Liefertermine bzw. Lieferfristen werden individuell vereinbart bzw. 
von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Von uns ge-
nannte Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie sind aus-
drücklich als „verbindlicher Liefertermin“ von uns schriftlich bestä-
tigt worden. 

3.5. Eine Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung 
durch uns, jedoch nicht vor der vollständigen Beibringung etwaiger 
vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und 
Freigaben, dem Eingang einer vereinbarten Anzahlung sowie der 
rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Erfüllung etwaiger sonstiger 
Mitwirkungshandlungen des Käufers.  

3.6. Wenn der Käufer vertragliche Pflichten – auch Mitwirkungs- oder 
Nebenpflichten – insbesondere Eröffnung eines Akkreditivs, Bei-
bringung in- oder ausländischer Bescheinigungen, Leistung einer 
Vorauszahlung, Prüfung von Zeichnungen oder Mustern oder ähn-
liches nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferzei-
ten – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – ent-
sprechend den Bedürfnissen unseres Produktionsablaufes ange-
messen hinauszuschieben.  

3.7. Vereinbarte Lieferfristen sind eingehalten, wenn wir bis zu ihrem 
Ablauf die Waren am Lieferort zur Verfügung stellen bzw. – bei ei-
nem Versendungskauf gemäß Ziffer 3.1 – an die zur Ausführung 
des Transports bestimmte Person übergeben oder der Käufer die 
Verweigerung der Abnahme angekündigt hat.  

3.8. Da wir Waren ganz oder teilweise auch von anderen Herstellern 
beziehen, steht die Lieferung unserer Ware unter dem Vorbehalt 
der vollständigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, sofern wir 
hierfür ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben 
und dieses gegenüber dem Käufer nachweisen. 

3.9. Sofern wir verbindliche Lieferfristen oder Liefertermine aus Grün-
den, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können 
(Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, 
neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten bzw. diesen zu kündigen; eine bereits 
erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich er-
statten. Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei 
nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, so-
fern wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, 
bei sonstigen Störungen in der Lieferkette etwa aufgrund höherer 
Gewalt oder wenn wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflich-
tet sind. Unter höhere Gewalt fallen bspw.  

• Betriebsstörungen aller Art; 

• Feuer, Naturkatastrophen, Wetter, Überschwemmun-
gen; 

• Krieg, Aufstand, Terrorismus; 

• Transportverzögerungen, Streiks, Aussperrungen oder 
Ausgangssperren; 

• Mangel an Energie oder Rohstoffen; 

• Epidemien, Pandemien; 

• Verzögerungen bei der Erteilung etwaig notwendiger 
behördlicher Genehmigungen, behördliche/hoheitliche 
Maßnahmen oder Verbote (z.B. Sanktionen, Embargos 
oder sonstige exportkontrollrechtliche Vorschriften). 

3.10. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetz-
lichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den 
Käufer erforderlich. 

3.11. Wegen einer Verzögerung der Lieferung ist der Käufer nur unter 
der Voraussetzung zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Geltendma-
chung von Schadensersatz berechtigt, dass die Verzögerung von 
uns zu vertreten ist.  

3.12. Sofern der Käufer mit uns einen Rahmenvertrag über künftige Lie-
ferungen mit Waren abgeschlossen hat und der Käufer die Waren 
nicht rechtzeitig abruft, sind wir nach fruchtlosem Ablauf einer an-
gemessenen Nachfrist berechtigt, die Waren zu liefern und in 
Rechnung zu stellen, vom Vertrag zurückzutreten bzw. diesen zu 
kündigen oder, falls der Käufer schuldhaft gehandelt hat, Scha-
densersatz statt der Leistung zu verlangen. 

3.13. Die Rechte des Käufers gemäß dieser Geschäftsbedingungen so-
wie unsere vertraglichen und gesetzlichen Rechte, insbesondere 
bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (zB aufgrund Unmög-
lichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfül-
lung), bleiben unberührt. 
 

4. GEFAHRÜBERGANG, ABNAHME, ANNAHMEVERZUG 
4.1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-

schlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den 
Käufer über. Im Übrigen gelten die Gefahrtragungsregelungen 
gem. der in Ziffer 3.1 vereinbarten Incotermklausel, sofern hierzu 
nicht eine andere Vereinbarung zwischen den Parteien getroffen 
wurde. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälli-
gen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 



ULTRANA GmbH 
Mackstraße 12, 88348 Bad Saulgau, Deutschland  

 

 Seite 2 

 

sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware 
an den Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßge-
bend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die 
gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im 
Verzug der Annahme ist.  

4.2. Gerät der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwir-
kungshandlung oder wird die Verladung oder Beförderung der 
Ware aus einem anderen Grunde den der Käufer zu vertreten hat, 
verzögert, so sind wir berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Käu-
fers, die Waren nach beliebigem Ermessen einzulagern, alle zur 
Erhaltung der Ware für geeignet erachteten Maßnahmen zu treffen 
und die Ware als geliefert in Rechnung zu stellen. Dasselbe gilt, 
wenn versandbereit gemeldete Ware nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist abgerufen wird. Die gesetzlichen Vorschriften über 
den Annahmeverzug bleiben unberührt.  

4.3. Der Käufer ist verpflichtet, unbeschadet der Regelung in Ziffer 9.6, 
die Waren bei Lieferung auf äußerlich erkennbare Schäden zu un-
tersuchen sowie etwaige Schäden gegenüber dem Transportunter-
nehmen, welches die Lieferung durchführt, anzuzeigen und sich 
eine entsprechende schriftliche Bestätigung ausstellen zu lassen. 
Kommt der Käufer dieser Pflicht nicht nach, ist er gegenüber uns 
zum Ersatz der daraus resultierenden Schäden verpflichtet. 
 

5. PREISE  
5.1. Es gilt der vereinbarte Preis in EURO, der sich aus der Auftragsbe-

stätigung ergibt, zuzüglich Umsatzsteuer. 
5.2. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht im Preis enthalten und wird 

in der Rechnung in der am Tage der Rechnungsstellung geltenden 
gesetzlichen Höhe gesondert ausgewiesen. 

5.3. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung „Delivery at 
Place“ (DAP gemäß Incoterms® 2020) ausschließlich Verpackung. 
Bei einem Versendungskauf gemäß Ziffer 3.1 trägt der Käufer die 
Transportkosten sowie die Kosten einer gegebenenfalls vom Käu-
fer gewünschten Transportversicherung. Auch abweichend zu den 
Regelungen in dem vereinbarten Incoterm, trägt der Käufer in je-
dem Fall etwaige Zölle (Aus- und Einfuhrzölle), Gebühren, Steuern 
und sonstige öffentliche Abgaben. 

5.4. Wir sind nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu ei-
ner Preisanpassung berechtigt: 
a) Wir sind berechtigt, die von dem Käufer zu zahlenden Preise 

entsprechend der Entwicklung der Gesamtkosten anzupas-
sen, die für die Berechnung des vereinbarten Preises maß-
geblich sind. Die Anpassung erfolgt nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB, wobei das sogenannte Äquivalenzinte-
resse des Vertrages zu wahren ist.  

b) Die Gesamtkosten setzen sich aus folgenden relevanten Kos-
tenarten zusammen: Kosten für den Bezug von Rohstoffen, 
Verpackungsmaterialien, Lizensierungsgebühren für Verpa-
ckungen, Registrierungs- und Zulassungsgebühren und von 
Energie, Lohnkosten, Transportkosten, Zölle, Steuern und öf-
fentliche Abgaben sowie Kosten von Vorlieferanten. 

c) Eine Preiserhöhung kommt in Betracht und eine Preisermäßi-
gung ist vorzunehmen, wenn sich die Gesamtkosten erhöhen 
oder absenken. 

d) Eine Änderung des Preises werden wir dem Käufer mindes-
tens vier Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Text-
form mitteilen. 

e) Das Preisanpassungsrecht von uns gilt nicht für Lieferungen 
oder Leistungen, die innerhalb von vier Monaten nach Ver-
tragsschluss erbracht werden. 

5.5. Akzeptiert der Käufer eine nach Ziffer 5.4. berechtigte Preiserhö-
hung nicht, und können sich die Parteien in einem Zeitraum von 
drei (3) Monaten seit dem Preisanpassungsverlangen nicht über 
neue Preise einigen, sind wir berechtigt, einen etwaig abgeschlos-
senen Vertrag mit einer angemessenen Frist zu kündigen und/oder 
hiervon zurückzutreten. 

 
 

6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
6.1. Sofern nicht anders vereinbart haben Zahlungen spätestens inner-

halb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsstellung und Lieferung 
bzw. Abnahme der Ware, ohne Abzug, bei uns eingehend zu erfol-
gen. Skonto muss besonders vereinbart werden und wird nur dann 
gewährt, wenn sich der Käufer mit anderen Rechnungen nicht in 
Verzug befindet. Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über 
den Betrag verfügen können. 

6.2. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. 
Der Kaufpreis ist während des Verzuges zum jeweils geltenden ge-
setzlichen Zinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendma-
chung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber 
Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fällig-
keitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

6.3. Gegenansprüche des Käufers berechtigen ihn nur dann zur Auf-
rechnung und zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts, 
wenn sie rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. Ein Zurück-
behaltungsrecht kann der Käufer außerdem nur geltend machen, 

wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis be-
ruht. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käu-
fers insbesondere gem. Ziffer 9.9. S. 2 dieser Geschäftsbedingun-
gen unberührt. 

6.4. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf 
sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige 
Zahlung zu verlangen, auch wenn diese noch nicht fällig sind. Dar-
über hinaus sind wir berechtigt, weitere Lieferungen zurückzube-
halten.  

6.5. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser An-
spruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
Käufers gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften 
zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristset-
zung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Ver-
trägen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanferti-
gungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen 
Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzungen bleiben 
unberührt. 

6.6. Trifft der Käufer bei Vornahme der Zahlung keine Bestimmung, so 
wird zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden 
diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet, unter mehreren 
gleich sicheren die dem Käufer lästigere, unter mehreren gleich 
lästigen die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld ver-
hältnismäßig getilgt. 
 

7. ABTRETUNG DER KAUFPREISFORDERUNG 
7.1. Wir behalten uns das Recht vor, Kaufpreisforderungen gegen den 

Käufer an Dritte (z.B. ein Factoringunternehmen) abzutreten, ohne 
dass es einer Zustimmung des Käufers bedarf. Im Übrigen gilt 
§ 354a HGB. 

7.2. Der Käufer hat alle Gebühren, Kosten und Auslagen zu tragen, die 
uns oder einem Dritten, an den wir eine Forderung abgetreten ha-
ben (z.B. ein Factoringunternehmen), aus und im Zusammenhang 
mit einem erfolgreichen Inkassoverfahren gegen den Käufer au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland entstehen. 
 

8. EIGENTUMSVORBEHALT  
8.1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und 

künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden 
Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns 
das Eigentum an den verkauften Waren vor (nachfolgend auch 
„Vorbehaltsware“).  

8.2. Die Vorbehaltswaren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesi-
cherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicher-
heit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf Vorbe-
haltswaren erfolgen.  

8.3. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltswaren für die Dauer des 
Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er 
verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu ver-
sichern. Der Käufer tritt uns schon jetzt alle Entschädigungsan-
sprüche aus dieser Versicherung ab. Wir nehmen die Abtretung 
hiermit an. Sofern eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist 
der Käufer hiermit seinen Versicherer an, etwaige Zahlungen nur 
an uns zu leisten. Weitergehende Ansprüche von uns bleiben un-
berührt. Der Käufer hat uns auf Verlangen den Abschluss der Ver-
sicherung nachzuweisen. 

8.4. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen, die uns nicht gehö-
ren, zu einer einheitlichen Sache verbunden, so erwerben wir Mit-
eigentum an der einheitlichen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatz-
steuer) zu den anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung. Wird 
die Vorbehaltsware in der Weise mit anderen Sachen verbunden, 
dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, über-
trägt der Käufer an uns bereits jetzt anteilsmäßig Miteigentum an 
dieser Sache. Wir nehmen diese Übertragung an. Die Regelungen 
dieser Ziffer 8.4 gelten entsprechend, wenn die Vorbehaltsware mit 
anderen Sachen verarbeitet wird. 

8.5. Der Käufer ist widerruflich berechtigt, die Vorbehaltsware im Rah-
men des ordentlichen Geschäftsgangs zu veräußern. Der Käufer 
ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicher-
heit zu übereignen oder sonstige, das Vorbehaltseigentum gefähr-
dende Verfügungen zu treffen. Bei Pfändungen oder sonstigen 
Eingriffen Dritter hat der Käufer uns unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen und alle notwendigen Auskünfte zu geben, den Drit-
ten über die Eigentumsrechte von uns zu informieren und an den 
Maßnahmen von uns zum Schutz der unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Ware mitzuwirken. 

8.6. Der Käufer tritt schon jetzt die Forderungen aus der Weiterveräu-
ßerung der Vorbehaltsware in Höhe des Rechnungsbetrags inklu-
sive der Umsatzsteuer mit sämtlichen Nebenrechten an uns ab. 
Wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. Wird die Vorbehalts-
ware zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren ver-
äußert, wird die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhält-
nis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklu-
sive der Umsatzsteuer) zu den anderen verkauften Waren abge-
treten. Sofern eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der 
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Käufer hiermit den Drittschuldner unwiderruflich an, etwaige Zah-
lungen nur an uns zu leisten. 

8.7. Der Käufer ist widerruflich ermächtigt, die an uns abgetretenen For-
derungen treuhänderisch für uns im eigenen Namen einzuziehen. 
Die eingezogenen Beträge sind sofort an uns abzuführen. 

8.8. Wir können die Berechtigung des Käufers zur Weiterveräußerung 
sowie die Einziehungsermächtigung widerrufen, wenn der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber uns nicht ordnungsge-
mäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlungen ein-
stellt oder wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Käufers beantragt wird. 

8.9. Wir sind auf Verlangen des Käufers verpflichtet, bestehende Si-
cherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Si-
cherheiten unter Berücksichtigung banküblicher Bewertungsab-
schläge die Forderungen von uns aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Käufer um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt uns. 

8.10. Bei Warenlieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die Ei-
gentumsvorbehaltsregelung nach dieser Ziffer 8 nicht die gleiche 
Sicherungswirkung hat wie in der Bundesrepublik Deutschland, 
räumt der Käufer uns hiermit ein entsprechendes Sicherungsrecht 
ein. Sofern hierfür weitere Maßnahmen erforderlich sind, wird der 
Käufer alles tun, um uns unverzüglich ein solches Sicherungsrecht 
einzuräumen. Der Käufer wird an allen Maßnahmen mitwirken, die 
für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungs-
rechte notwendig und förderlich sind. 
 

9. MÄNGELANSPRÜCHE DES KÄUFERS 
9.1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (ein-

schließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer 
Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die ge-
setzlichen Vorschriften, soweit in diesen Geschäftsbedingungen 
nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die 
gesetzlichen Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 
474 ff. BGB) und die Rechte des Käufers aus gesondert abgege-
benen Garantien, insbesondere seitens des Herstellers. 

9.2. Wir gewährleisten, dass die Waren bei Gefahrübergang den sub-
jektiven Anforderungen (§ 434 Abs. 2 BGB) nach Maßgabe der im 
Einzelfall mit dem Käufer getroffenen Vereinbarungen über die Be-
schaffenheit der Waren (einschließlich Zubehör, Anleitungen, Mon-
tage- und Installationsanleitungen) entsprechen (§ 434 Abs. 2 Nr. 
1 und Nr. 3 BGB). Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem 
Sinne gilt, sofern nicht anderweitig vereinbart, ausschließlich die 
zwischen den Parteien vereinbarte Spezifikation der Vertragspro-
dukte. Sofern ebenfalls nicht abweichend vereinbart, schließen die 
Parteien eine vorausgesetzte Verwendung für das Vertragsprodukt 
ausdrücklich aus (§ 434 Abs. 2 Nr. 2 BGB)..  

9.3. Darüber hinaus stehen dem Käufer die gesetzlichen Mängelan-
sprüche zu bei  
a) Montagefehlern (§ 434 Abs. 4 BGB) oder 
b) bei Lieferung einer anderen als der geschuldeten Sache (§ 

434 Abs. 5 BGB). 
9.4. Die Gewährleistung von uns für objektive Anforderungen an die 

Waren (§ 434 Abs. 3 BGB) wird beschränkt 
a) durch wirksame Vereinbarungen über die subjektiven Anforde-

rungen im Sinne von Ziffer 9.2, welche – vorbehaltlich einer 
abweichenden Vereinbarung im Einzelfall – gegenüber objek-
tiven Anforderungen stets vorrangig sind; und  

b) durch die Bestimmungen in nachfolgender Ziffer 9.5.  
9.5. Die Waren entsprechen den objektiven Anforderungen, wenn sie 

a) eine Beschaffenheit aufweisen, die der Käufer unter Berück-
sichtigung der öffentlichen Äußerungen erwarten kann, die wir, 
insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, abgege-
ben haben; für öffentliche Äußerungen Dritter übernehmen wir 
jedoch keine Haftung,  

b) der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspre-
chen, die oder das wir dem Käufer vor Vertragsschluss zur 
Verfügung gestellt haben, und 

c) mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage- 
oder Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen über-
geben wird, deren Erhalt der Käufer erwarten kann.  

Im Übrigen wird die Gewährleistung von uns für objektive Anforde-
rungen an die Waren, insbesondere für die gewöhnliche Verwen-
dung und die übliche Beschaffenheit, ausgeschlossen. 

9.6. Die Geltendmachung von Mängelrechten durch den Käufer setzt 
voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rüge-
pflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist, insbesondere die 
gelieferten Waren bei Erhalt überprüft und uns offenkundige Män-
gel und Mängel, die bei einer solchen Prüfung erkennbar waren, 
unverzüglich nach Erhalt der Waren schriftlich anzeigt. Versteckte 
Mängel hat der Käufer uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie 
innerhalb von 10 Arbeitstagen, bei offenkundigen Mängeln und 
Mängeln, die bei einer ordnungsgemäßen Prüfung erkennbar wa-
ren, nach Lieferung bzw. bei versteckten Mängeln nach Entde-
ckung erfolgt, wobei zur Fristwahrung der Eingang der Anzeige 
bzw. der Rüge bei uns maßgeblich ist. Versäumt der Käufer die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die 
Haftung von uns für den betreffenden Mangel ausgeschlossen. Der 

Käufer hat die Mängel bei ihrer Mitteilung an uns in Textform zu 
beschreiben. 

9.7. Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die ent-
standenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen, es sei 
denn, der Käufer weist nach, dass ihn kein Verschulden hinsicht-
lich der unberechtigten Mängelrüge trifft. 

9.8. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, können wir zunächst wählen, 
ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesse-
rung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware (Ersatzliefe-
rung) leisten. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im 
Einzelfall für den Käufer unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser 
Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Im Falle der 
Nacherfüllung durch Nachbesserung ist ein Fehlschlagen der 
Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten Nachbesse-
rungsversuch gegeben. 

9.9. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhän-
gig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der 
Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel an-
gemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.  

9.10. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderli-
che Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstan-
dete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatz-
lieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den ge-
setzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch 
hat der Käufer jedoch nicht.  

9.11. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport, Wege-, Arbeits- und Materi-
alkosten tragen wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen 
und diesen Geschäftsbedingungen, wenn tatsächlich ein Mangel 
vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberech-
tigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt 
verlangen, wenn der Käufer wusste oder hätte erkennen können, 
dass tatsächlich kein Mangel vorliegt. 

9.12. Befindet sich der Vertragsgegenstand nicht am Lieferort, trägt der 
Käufer alle zusätzlichen Kosten, die uns dadurch bei der Behe-
bung von Mängeln entstehen, es sei denn, die Verbringung an ei-
nen anderen Ort entspricht dem vertragsgemäßen Gebrauch. 

9.13. Nicht als Sachmangel sind, vorbehaltlich einer abweichenden Ver-
einbarung im Einzelfall, darüber hinaus anzusehen: 
a) Der natürliche Verschleiß; 
b) Beschaffenheiten der Waren oder Schäden, die nachweislich 

nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behand-
lung, Lagerung, Pflege oder übermäßiger Beanspruchung 
oder Verwendung entstehen;  

c) Beschaffenheiten der Waren oder Schäden, die nachweislich 
aufgrund höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die 
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des 
Gebrauchs der Waren außerhalb der nach dem Vertrag vo-
rausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen; 

d) Mängel oder Schäden, die nachweislich auf die Nichtbeach-
tung der Bedienungsanleitung, von Anwendungsvorgaben 
oder Warnhinweisen von uns zurückzuführen sind. 

9.14. Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 
1 BGB sind ausgeschlossen, es sei denn, der letzte Vertrag in der 
Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB). Ansprü-
che des Käufers auf Schadensersatz bzw. auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe der 
nachstehenden Ziffern 10 und 11 und sind im übrigen ausgeschlos-
sen.  
 

10. HAFTUNG 
10.1. Soweit sich aus diesen Geschäftsbedingungen einschließlich der 

nachfolgenden Bestimmungen und/oder im Einzelfall getroffenen, 
individuelle Vereinbarungen nichts anderes ergibt, haften wir bei 
einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflich-
ten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

10.2. Die Haftung von uns auf Schadenersatz im Rahmen der Gewähr-
leistung setzt in jedem Falle ein schuldhaftes Verhalten (Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit) voraus. Die zwingende gesetzliche Haftung 
für Produktfehler (insbesondere nach dem Produkthaftungsge-
setz) bleibt hiervon unberührt. 

10.3. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund 
– im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehalt-
lich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eige-
nen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, 
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

pflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und ver-
trauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von uns jedoch auf 
den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

10.4. Die sich aus Ziffer 10.3 ergebenden Haftungsbeschränkungen gel-
ten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch 
Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach 
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gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, so-
weit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Waren übernommen wurde und für Ansprüche 
des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

10.5. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, 
kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht 
des Käufers (insbesondere gemäß §§ 650, 648 BGB) wird ausge-
schlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen 
und Rechtsfolgen. 

10.6. Bei Produktfehlern haften wir nur entsprechend dem in der Bun-
desrepublik Deutschland geltenden gesetzlichen Umfang für Rück-
ruf- oder Serviceaktionen. Wir haften nicht für freiwillige oder nicht 
verhältnismäßige Rückruf- oder Serviceaktionen des Käufers; sol-
che liegen insbesondere dann vor, wenn eine ordnungsgemäße 
Warnung (erforderlichenfalls mit Aufforderung zur Nichtbenutzung 
oder Stilllegung der Waren) die Verwender der Waren in die Lage 
versetzt hätte, sich selbst (erforderlichenfalls mit Unterstützung zur 
Durchführung von Gefahrenbeseitigungsmaßnahmen auf eigene 
Kosten) zu schützen. 

 
11. VERJÄHRUNG 
11.1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 

Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln 
zwölf (12) Monate ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart 
ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

11.2. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch 
für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche 
des Käufers, die auf einem Mangel der Waren beruhen, es sei denn 
die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 
195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung 
führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß Ziffer 10.3 
Satz 1 und Ziffer 10.3 Satz 2 lit. a) sowie nach dem Produkthaf-
tungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Ver-
jährungsfristen. 
 

12. RECHTSWAHL; GERICHTSSTAND 
12.1. Für diese Geschäftsbedingungen und die Rechtsbeziehung zwi-

schen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG). 

12.2. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle aus 
der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer herrührenden Ansprüche 
ist unser Geschäftssitz in Bad Saulgau, Deutschland. Wir sind auch 
zur Klageerhebung am Geschäftssitz des Käufers sowie an jedem 
anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt. 

 
13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
13.1. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder 

teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder 
sollte sich in diesen Geschäftsbedingungen eine Lücke befinden, 
so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht be-
rührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-
mung gilt diejenige wirksame oder durchführbare Bestimmung als 
vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen oder undurchführba-
ren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Lücke gilt die-
jenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach 
dem Zweck dieser Geschäftsbedingungen vereinbart worden wäre, 
sofern die Parteien die Angelegenheit von vorneherein bedacht 
hätten. 

13.2. Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers auf Dritte 
ist nur mit schriftlicher Zustimmung von uns möglich. 

13.3. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen ist unser Geschäftssitz. 

 
Stand: Januar 2026 


